
I. Standardleistungen

Entgelte für Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen (mME) je Zählpunkt 

Preis je mME

€/a

(netto)

Preis je mME

€/a

(brutto)

Letztverbraucherzählpunkte mit Jahresstromverbrauch in kWh/a

≤ 6.000 16,81 20,00

EEG- bzw. KWKG-Anlagen mit install. Leistung in kW

≤ 7 16,81 20,00

Entgelte für Messstellenbetrieb für intelligente Messsystemen (iMSys) je Zählpunkt 
1)

Preis je iMSys

€/a

(netto)

Preis je iMSys

€/a

(brutto)

Letztverbraucherzählpunkte mit Jahresstromverbrauch in kWh/a

> 0 ≤ 3.000 16,81 20,00

> 3.000 ≤ 6.000 16,81 20,00

> 6.000 ≤ 10.000 16,81 20,00

> 10.000 ≤ 20.000 42,02 50,00

> 20.000 ≤ 50.000 75,63 90,00

> 50.000 ≤ 100.000 100,84 120,00

> 100.000

EEG- bzw. KWKG-Anlagen mit install. Leistung in kW

> 1 ≤ 7 16,81 20,00

> 7 ≤ 15 16,81 20,00

> 15 ≤ 25 42,02 50,00

> 25 ≤ 100 100,84 120,00

> 100

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen in Niederspannung nach § 14a EnWG

42,02 50,00

II. Zusatzleistungen (nach §35 GNDEW)

Preis je mME

€/a

(netto)

Preis je mME

€/a

(brutto)

Stromwandler in Niederspannung 25,00 29,75

Schaltgerät / Tarifschaltung 12,00 14,28

Nutzung Prepaidzähler 100,00 119,00

Preis

€/Vorgang

(netto)

Preis

€/Vorgang

(netto)

zusätzliche Ablesung (außerhalb Turnus) 15,00 17,85

Mahnung bei Zahlungsverzug 4,20 5,00

Sperrung / Wiederherstellung Stromzufuhr 80,00 95,20

zusätzliche Anfahrt, Sperrversuch 47,00 55,93

Das Preisblatt wird regelmäßig aktualisiert und um weitere Zusatzleistungen ergänzt Stand: 04.03.2025

1)
 technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt

optionale Ausstattung mit iMSys

verpflichtende Ausstattung mit iMSys

Kosten für Anschlussnutzer

Kosten für Anschlussnutzer

n.n.v.

Hinweis: Am 24.02.2025 wurden die jüngst vom Gesetzgeber verabschiedeten Änderungen des Messstellenbetriebsgesetzes im 

Bundesgesetzblatt verkündet. Die Änderungen treten damit am 25.02.2025 in Kraft und betreffen die Preise und die Preissystematik des 

Messstellenbetriebsgesetzes. Vor diesem Hintergrund passen wir derzeit unsere Preise an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen an 

und werden hier in Kürze ein neues Preisblatt veröffentlichen. 

Entgelte für den grundzuständigen Messstellenbetrieb
der

Stromversorgung Seebruck eG
gültig ab 01.01.2024

(unter Vorbehalt)

n.n.v.
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